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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99069004000000

Leistungsbezeichnung I Jugendschutz - Informationen

Leistungsbezeichnung II Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Hamburg

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Jugendschutzgesetz

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein
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Modul Sachverhalt

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Teaser

Volltext Das Jugendschutzgesetz dient dem Schutz von Kindern
und Jugendlichen. Kindern und Jugendlichen ist
beispielsweise die Anwesenheit in Spielhallen
verboten. Branntwein und branntweinhaltige Getränke
oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur
geringer Menge enthalten, dürfen an Kinder und
Jugendliche nicht abgegeben und der Verzehr nicht
gestattet werden. Andere alkoholische Getränke (z. B.
Bier, Wein, Apfelwein etc.) dürfen an Kinder und
Jugendliche unter 16 Jahren nicht abgegeben werden.
Der Verzehr darf ebenfalls nicht gestattet werden.

Personen unter 18 Jahren darf das Rauchen in
Gaststätten, in der Öffentlichkeit und von
aufsichtspflichtigen Personen in der Öffentlichkeit
nicht gestattet werden. Tabakwaren dürfen nicht an
Personen unter 18 Jahren abgegeben werden.

Die Nutzung von Solarien darf ihnen nicht gewährt
werden.

Die Nichteinhaltung der beispielhaft aufgezeigten
Verbote stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und trifft
Gewerbetreibende sowie auch Personen über 18
Jahren.

Die Fachämter für Verbraucherschutz, Gewerbe und
Umwelt (VS) sind für alle Verstöße nach dem JuSchG
zuständig und ahnden diese entsprechend. Anzeigen
über Verstöße werden von den VS-Ämtern und der
Polizei aufgenommen. Dies gilt auch für die Ahndung
von Verstößen, wenn beispielsweise Videotheken Filme
entgegen der Altersklasse an Kinder und Jugendliche
aushändigen oder wenn entsprechend Einzelhändler
Filme oder Computerspiele verkaufen.

Es wird darauf hingewiesen, dass den VS-Ämtern keine
Zuständigkeit für den Jugendmedienschutz im Sinne
des Gesetzes zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
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Modul Sachverhalt

obliegt.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/beho
erden/sozialbehoerde/themen/familie/jugend/jugends
chutz
https://www.hamburg.de/jugendschutz/
https://www.hamburg.de/jugendschutz/3908064/jugen
dschutzgesetz/
https://www.hamburg.de/jugendschutz/3908064/jugen
dschutzgesetz/

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Wenn Sie die für Ihr Anliegen genaue zuständige Stelle
ermitteln wollen, folgen Sie bitte dem Link zum

Hamburg Service

Zuständige Stelle Bezirksamt Altona

Formulare

Ursprungsportal Hamburg Service, Hamburg Service (Currently this link
is only available in german)
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